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Evaluationsbogen des Postens Artillerie2

Hinweise zur Auswertung
• Unmittelbare Beurteilung der militärischen Leistungsfähigkeit, um aufzuzeigen, dass Armeeangehörige

verpflichtet sind, ihren Auftrag zu erfüllen.
• Beurteilung im Hinblick auf den Prozess: 

- Zu Beginn des Spiels verfügt die Gruppe über 20 Punkte.
- Pro ziviles Ziel, das fällt, werden zwei Punkte abgezogen.
- Pro ziviles Ziel, das getroffen wird, aber nicht fällt, wird ein Punkt abgezogen.
- Entscheiden sich die Spielerinnen und Spieler, überhaupt nicht zu schießen, um keinerlei Risiko einzuge-

hen, oder schießen sie weniger als zehnmal (minimale Anzahl Schüsse, um alle militärischen Ziele zu tref-
fen), beträgt die Note 10/20, selbst wenn kein ziviles Ziel getroffen wurde. Falls trotzdem eines oder
mehrere zivile Ziele getroffen wurden, müssen die gleichen Abzüge wie oben vorgenommen werden.
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Gefallenes 
ziviles Ziel

Getroffenes 
ziviles Ziel

Weniger als 
10 Schüsse

Minus 2
Punkte
pro Ziel

Minus 1
Punkt 
pro Ziel

Note
10/20

 Erreicht von 20 möglichen Punkten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

2) Die zutreffenden Regeln des HVR und mögliche Antworten sind in der Datei Raid Cross das Spiel zu finden (Posten Artillerie).



Materialien für den Posten Humanitäre
Hilfe
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Hinweisschild auf Minen

Fragen „Checkpoint“

• Wer sind Sie?
• Wohin fahren Sie?
• Wen unterstützen Sie?
• Was befindet sich in diesen Schachteln?
• Benötigen Sie alle diese Dinge wirklich? 
• Weshalb bringen Sie unseren Feinden Nahrungsmittel? Sie wollen ihnen helfen und uns schwächen!
• Wer sagt mir, dass Sie keine feindlichen Spione sind?
• …

MINEN



Materialien für den Posten Hauptquartier
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Kurzdarstellung der Fälle3

Fall 1
• Situation: An der Front haben sich 15 feindliche Armeeangehörige auf der Flucht vor einem unserer Einhei-

ten in einem feindlichen Dorf versteckt. Dort befinden sich auch etwa 1000 Zivilpersonen (Frauen, Kinder,
alte Menschen). Die Einheit hat zu wenig Soldaten, um das Dorf Haus für Haus einzunehmen. 
Es verfügt jedoch über genügend Kanonen und Granatwerfer, um das Dorf zu beschießen und zu zerstören.

• Frage: Darf unsere Einheit die schwere Artillerie einsetzen, um die feindlichen Soldaten aus dem Dorf zu
vertreiben?

Fall 2
• Situation: Nach Informationen, die unsere Armee erhalten hat, foltert der Feind unsere gefangen genom-

menen Soldaten und nimmt medizinische Versuche an ihnen vor. Die Leitung eines unserer Gefangenenla-
ger schlägt deshalb vor, mit den feindlichen Kriegsgefangenen gleich zu verfahren, um sich zu rächen und
den Feind unter Druck zu setzen, damit er seine Übergriffe einstellt.

• Frage: Darf sich die Leitung unseres Gefangenenlagers so verhalten?

Fall 3
• Situation: Nach sehr schweren Verlusten benötigt unsere Armee neue Soldaten. Der Kommunikationsdienst

der Armee möchte eine breit angelegte Rekrutierungskampagne lancieren, die sich an alle Personen im
wehrfähigen Alter richtet.

• Frage: Die Verantwortlichen des Kommunikationsdienstes fragen uns, ob sie Plakate in Grundschulen,
Realschulen und Gymnasien aufhängen dürfen.

Fall 4
• Situation: Eine unserer Patrouillen hat ein Dorf gestürmt, in dem sie Kombattanten vermutete. Gegen die Pa-

trouille fiel jedoch kein einziger Schuss. Der Unteroffizier befiehlt, auf die Bewohnerinnen und Bewohner
des Dorfs zu schießen. Die Soldaten gehorchen und töten alle. Da der Leutnant – an sich der ranghöhere
Offizier – jünger ist und weniger Erfahrung hat als der Unteroffizier, lässt er diesen gewähren.

• Fragen: Nach dem Angriff ist der junge Leutnant verunsichert und weiß nicht, was er tun soll. 
Er stellt über Funk die folgenden Fragen:

1. Durften diese Menschen getötet werden?
2. Ist der Unteroffizier für diese Toten verantwortlich?
3. Bin ich selbst als Leutnant für diese Toten verantwortlich?
4. Sind die Soldaten, die auf Befehl des Unteroffiziers geschossen haben, 

für diese Toten verantwortlich?

3) Die zutreffenden Regeln des HVR und mögliche Antworten sind in der Datei Raid Cross das Spiel zu finden (Posten Hauptquartier).



Fall 5
• Situation: Der nationale Fernsehsender des Feindes strahlt Propagandasendungen aus, um die Bevölke-

rung dazu aufzustacheln, die Minderheit zu verfolgen, die auf ihrem Gebiet lebt, deren Häuser anzuzünden,
sie einzuschüchtern und zur Flucht zu bewegen. Derartige Handlungen werden als „ethnische Säuberungen“
bezeichnet.

• Frage: Darf unsere Armee diesen Fernsehsender zerstören?

Evaluationsbogen des Postens Hauptquartier
Punktevergabe: 1,5 Punkte für schlüssige Begründung, 1 Punkt für richtige Antwort
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Fall 1

Fall 2

Fall 3

Fall 4

Fall 5

Frage 1

Frage 2

Frage 3

Frage 4

Frage 5

Frage 6 

Frage 7

Frage 8

Fragen Begründung  Antwort  Fall 

Insgesamt erreicht von 60 möglichen Punkten

Erreicht von 20 
möglichen Punkten



Materialien für den Posten Prozess
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Plädoyers und Urteile der Staatsanwaltschaft

a. Prozess gegen die Leiterinnen und Leiter
• Posten Kriegsgefangene:

Das dritte Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen ist für den
Schutz von Kriegsgefangenen maßgebend. Die Personen, die Sie gefangen genommen haben, waren Kom-
battanten der Armee von Haddar. Sobald diese Kombattanten Ihre Gefangenen wurden, mussten Sie ihnen
den Schutz gewähren, der im Abkommen vorgesehen ist.

• Sie haben die Gefangenen verhört und schändlicherweise mehrmals gefoltert. Sie haben ihnen die
Lebensbedingungen verweigert, die zur Aufrechterhaltung der Gesundheit unabdingbar sind: genügend
Wasser und Nahrungsmittel, eine Unterkunft, die mit der Ihrer eigenen Truppen vergleichbar ist, ...

• Daher handelt es sich meines Erachtens eindeutig um Folter und unmenschliche Behandlung sowie um
Handlungen, die absichtlich großes Leid verursachten und die körperliche Unversehrtheit oder die Ge-
sundheit dieser Kriegsgefangenen, für die Sie die Verantwortung trugen, stark beeinträchtigt haben.

• Derartige Handlungen gelten als schwerer Verstoß gegen das Abkommen über die Behandlung von Kriegs-
gefangenen. Ich klage Sie daher wegen Kriegsverbrechen an und beantrage gegen Sie eine Gefängnisstrafe
von zehn Jahren.

• Posten Heckenschütze: 
In diesem Konflikt haben Sie wissentlich auf unbewaffnete Zivilpersonen geschossen, als sich diese
Wasser und Nahrung beschaffen wollten. Sie haben X (je nach Ergebnis) getötet und Y (je nach Ergebnis)
verwundet.

• Sie haben somit absichtlich Personen angegriffen, von denen Sie wussten, dass es sich um Nichtkom-
battanten handelte. Einige starben, andere wurden schwer verletzt.

• Diese Angriffe sind als schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu werten. Zudem waren
Sie nicht nur für diese wahllosen Schüsse auf unschuldige Zivilpersonen verantwortlich. Während des ge-
samten Konflikts hat Ihre Armee systematisch und flächendeckend die Zivilbevölkerung angegriffen. Sie
wussten dies, denn Sie selbst haben während der Untersuchung zugegeben, dass Sie einen entsprechen-
den Befehl erhalten hatten.

• Sie haben somit im Rahmen eines flächendeckenden, systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung:
- Tötungen begangen;
- absichtlich großes Leid verursacht;
- die körperliche Unversehrtheit Ihrer Opfer schwer beeinträchtigt.

Ich klage Sie deshalb wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an und beantrage gegen Sie eine Ge-
fängnisstrafe von 20 Jahren.

• Posten Humanitäre Hilfe, Heckenschütze:
Sie haben absichtlich einen humanitären Konvoi des Roten Kreuzes von Haddar beschossen, obwohl die-



ser gut sichtbar mit dem Zeichen des Roten Kreuzes gekennzeichnet war. Derartige Konvois sind durch die
verschiedenen Abkommen des humanitären Völkerrechts geschützt. 

• Wie alle Schutzzeichen soll das Zeichen des Roten Kreuzes darauf hinweisen, dass die Personen oder Ob-
jekte, die es tragen, einen besonderen internationalen Schutz genießen und nicht angegriffen oder Gewalt
ausgesetzt werden dürfen. Dies bietet den Personen, die das Zeichen tragen, aber auch jenen, für die die
Hilfe bestimmt ist, Gewähr für den Schutz, der notwendig ist, um das Überleben der Bevölkerung sicherzu-
stellen. 

• Sie haben sich der vorsätzlichen Tötung von Personal des Roten Kreuzes von Haddar schuldig gemacht. Ich
klage Sie daher wegen Kriegsverbrechen an und beantrage gegen Sie eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren.

• Posten Humanitäre Hilfe, Checkpoint:
Als Staatsanwalt kann ich mich nicht gegen das anerkannte Recht jedes Staates stellen, die humanitäre
Hilfe zu überprüfen und den Zugang auf das militärisch Notwendige zu beschränken.

b. Prozess gegen die Spielerinnen und Spieler
• Posten Artillerie:

Sie haben Ziele zerstört, die nicht militärisch waren. 
• Sie haben einen unterschiedslosen Angriff lanciert, der die Zivilbevölkerung oder zivile Objekte traf, obwohl

Sie wussten, dass dieser Angriff zum Verlust von Menschenleben, zu Verletzungen bei Zivilpersonen oder
zu Schäden an zivilen Objekten führen würde.

• Sie haben einen Angriff gegen Werke oder Anlagen lanciert, die gefährliche Kräfte enthalten (Staudamm,
Atomkraftwerk), obwohl Sie wussten, dass dieser Angriff zum Verlust von Menschenleben, zu Verletzungen
bei Zivilpersonen oder zu Schäden an zivilen Objekten führen würde, die unverhältnismäßig sind. Zudem ver-
ursachen derartige Angriffe schwere und dauerhafte Umweltschäden.

• Sie haben Angriffe gegen klar erkennbare Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten gerichtet, die das kultu-
relle oder geistige Erbe der Völker bilden.

• Ich klage Sie daher wegen Kriegsverbrechen an und beantrage gegen Sie eine Gefängnisstrafe von fünf
Jahren (ein bis drei zerstörte Ziele), zehn Jahren (drei bis fünf zerstörte Ziele), 15 Jahren (sechs bis sieben
zerstörte Ziele) oder 20 Jahren (neun und mehr zerstörte Ziele).

• Posten Verwundete:
Für Ihr schändliches Verhalten am Posten Verwundete kann ich Sie zwar nicht belangen. Es entbehrt je-
doch jeder Menschlichkeit, die von Soldaten erwartet werden darf, die sich an das humanitäre Völkerrecht
halten. Ich wünsche Ihnen nur, dass Sie – sollten Sie eines Tages im Kampf verwundet werden – auf Men-
schen stoßen werden, die nicht auf Ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten bewaffneten Gruppe achten,
sondern Ihnen einfach in Anbetracht Ihres Leids helfen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. 

• Posten Hauptquartier, erster Fall:
Sie haben einem unterschiedslosen Angriff gegen die Zivilbevölkerung oder gegen zivile Objekte zugestimmt,
obwohl Sie wussten, dass dieser Angriff zum Verlust von Menschenleben, zu Verletzungen bei Zivilpersonen
oder zu Schäden an zivilen Objekten führen würde und somit in keinem Verhältnis zum erwarteten militäri-
schen Nutzen stand.

• Ich klage Sie wegen Kriegsverbrechen an und beantrage zehn Jahre Gefängnis.

• Posten Hauptquartier, zweiter Fall:
Sie haben der Leitung Ihres Gefangenenlagers erlaubt, Kriegsgefangene zu foltern, für die Sie die Verant-
wortung hatten, und medizinische Versuche an ihnen durchzuführen. Als höchste militärische Vorgesetzte
sind Sie für Ihre Untergebenen verantwortlich. Sie hatten Kenntnis davon, dass die Lagerleitung derartige
Gräueltaten begehen wollte, die als Kriegsverbrechen gelten. Sie gewähren zu lassen, obwohl es Ihnen mög-
lich gewesen wäre, sie daran zu hindern, stellt ebenfalls ein Kriegsverbrechen dar. 

• Ich klage Sie daher wegen Kriegsverbrechen an und beantrage gegen Sie eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren.
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• Posten Hauptquartier, dritter Fall: 
Sie haben Ihrem Kommunikationsdienst erlaubt, Jugendliche unter 15 Jahren zu veranlassen, sich in den
Dienst der Armee zu stellen. Angesichts des Alters dieser Kinder und der Folgen der Anwerbung für ihr wei-
teres Leben stellt ein derartiger vorsätzlicher Versuch ein Kriegsverbrechen dar. Als höchste militärische Vor-
gesetzte sind Sie für Ihre Untergebenen verantwortlich. Sie hatten Kenntnis davon, dass Ihr
Kommunikationsdienst diese Rekrutierungskampagne plant. Ihn gewähren zu lassen, obwohl es Ihnen mög-
lich gewesen wäre, ihn daran zu hindern, stellt ebenfalls ein Kriegsverbrechen dar.

• Ich klage Sie daher wegen Kriegsverbrechen an und beantrage gegen Sie eine Gefängnisstrafe von 15
Jahren.

• Posten Hauptquartier, vierter Fall:
Verantwortlich ist nicht das Hauptquartier, sondern der Leutnant, der Unteroffizier und die Soldaten, die beim
Angriff gegen die Zivilpersonen anwesend waren. 

Plädoyers und Urteile der Verteidigung

Prozess gegen die Leiterinnen und Leiter
• Posten Kriegsgefangene: 

Möglicherweise wurden den Kriegsgefangenen, für die die Angeklagten verantwortlich waren, tatsächlich
keine idealen Lebensbedingungen geboten. Doch in Kriegszeiten ist es schon für Kombattanten schwierig,
das Notwendigste zum Überleben zu finden. Daher werden sie natürlich nicht als Erstes Wasser und Nah-
rungsmittel an die Feinde verteilen, selbst wenn es sich um Gefangene handelt.

• Was die Vorfälle anbelangt, die Sie als Folter bezeichnen, hat zwar vielleicht ein Teil des Wachpersonals die
Gefangenen etwas hart angefasst. Doch muss ich Sie daran erinnern, dass wir uns mitten im Krieg befan-
den und Krieg oft mit unkontrollierter Gewalt verbunden ist. Zudem wusste das Wachpersonal, dass der
Feind dasselbe tat. Es hat bloß mit Gewalt auf Gewalt reagiert, um ein Ende der Gewalt herbeizuführen.

• Posten Heckenschütze:
Sie sprechen von Zivilpersonen, die verletzt wurden, und anderen, die vom Angeklagten getötet wurden.
Vielleicht trifft dies zu. Vielleicht hielt der Angeklagte sie aber auch für verkleidete Kombattanten. Durfte mein
Klient somit im Zweifelsfall nicht auf alle schießen, um sicherzugehen, dass er nicht selbst getötet werden
würde? In diesem Land galten sogar Kinder und alte Leute als gefährlich. Der Angeklagte hat gehorcht und
als Erster angegriffen, um ihnen keine Gelegenheit zu geben, ihn zu töten. Er hat nur Befehle befolgt, die er
erhalten hatte und die von ihm verlangten, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Er kann für sein Handeln
nicht verantwortlich gemacht werden. 

• Posten Humanitäre Hilfe, Heckenschütze:
Ja, mein Klient hat auf einen Konvoi des Roten Kreuzes von Haddar geschossen. Ja, er hat dabei einen
Menschen getötet. Aber schließlich war Krieg und er wusste, dass dieser Konvoi den Feind unterstützen
würde. Wer unseren Feinden hilft, ist auch unser Feind. Mein Klient hat nur seine Arbeit getan, die darin be-
stand, den Feind mit allen Mitteln zu schwächen. 

Plädoyers und Urteile der Richter

a. Prozess gegen die Leiterinnen und Leiter
• Posten Kriegsgefangene:

Da das Wachpersonal für die Kriegsgefangenen verantwortlich ist, muss es die Achtung ihrer Person si-
cherstellen. Selbst wenn der Feind die Kriegsgefangenen nicht geschont hätte, was nie bewiesen wurde, er-
innere ich alle Angeklagten daran, dass Repressalien verboten sind. Die Verteidigung führt an, Sie als
Wachpersonal hätten bloß mit Gewalt auf Gewalt reagiert. Eine derartige Argumentation ist unhaltbar: Kriegs-
gefangene befinden sich nicht mehr im Kampf, gegen sie darf keinerlei Gewalt verübt werden. Auch wenn
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Krieg mit Gewalt verbunden ist, müssen Schäden so weit als möglich begrenzt und die Regeln des huma-
nitären Völkerrechts eingehalten werden.

• Ich erkläre Sie deshalb für schuldig und verurteile Sie wegen Kriegsverbrechen zu einer Gefängnisstrafe von
zehn Jahren.

• Posten Heckenschütze:
Sie haben zu Ihrer Verteidigung vorgebracht, die Personen, auf die Sie geschossen hätten, seien ein poten-
zielles Risiko gewesen. Allerdings konnten Sie nicht beweisen, dass Sie sicher waren, dass es sich um Kom-
battanten handelte, als Sie auf sie zielten. Nur diese Sicherheit berechtigt Sie dazu, Menschen anzugreifen.
Im Zweifelsfall ist das einzige annehmbare Verhalten der Verzicht auf einen Angriff. Als Entschuldigung für
Ihr Handeln können Sie sich auch nicht darauf berufen, Sie hätten einen entsprechenden Befehl erhalten. Sie
wären verpflichtet gewesen, diesen offensichtlich widerrechtlichen Befehl zu verweigern. Da Ihre Tat im Rah-
men eines systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung erfolgt ist und Sie von diesem Angriff Kennt-
nis hatten, erkläre ich Sie für schuldig und verurteile Sie wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu
einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren.

• Posten Humanitäre Hilfe, Heckenschütze:
Der humanitäre Konvoi, den Sie beschossen haben, sollte der Zivilbevölkerung Hilfe bringen. Da sich diese
nicht an den Kämpfen beteiligte, musste sie geschont und geschützt werden. Auch ist es unannehmbar, die
Zivilbevölkerung und die humanitäre Hilfe als Feind zu betrachten.

• Mit Ihrer Tat haben Sie einem grundlegenden Zeichen des humanitären Völkerrechts den Schutz verweigert:
dem Roten Kreuz auf weißem Grund. 

• Ich erkläre Sie deshalb für schuldig und verurteile Sie wegen Kriegsverbrechens zu einer Gefängnisstrafe von
zehn Jahren. 

b. Prozess gegen die Spielerinnen und Spieler
• Posten Artillerie:

Sie haben zivile Ziele zerstört und dabei auch den Verlust von Menschenleben, Verletzungen bei Zivilperso-
nen und Schäden an zivilen Objekten verursacht. Ganz gleich, ob diese Zerstörungen absichtlich erfolgt
sind oder ob es Ihnen nicht gelungen ist, Ihre Bewaffnung auf die anvisierten Ziele abzustimmen, Tatsache
ist: Sie haben erhebliche Schäden verursacht. Als Armeeangehörige müssen Sie durch eine überlegte Aus-
wahl der Ziele und eine Anpassung Ihrer Bewaffnung vermeiden, derartiges Leid zu verursachen.

• Posten Hauptquartier:
Muss ausgehend von den Argumenten des Staatsanwalts je nach Argumentation der Spielerinnen und Spie-
ler angepasst werden.

• Falls die Spielerinnen und Spieler das Argument ihres jugendlichen Alters vorbringen, ist dieses zu berück-
sichtigen und die Strafen sind entsprechend zu verringern. Falls sie geltend machen, sie seien zwangsre-
krutiert worden, werden sie nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, müssen jedoch ein Wiederein-
gliederungsprogramm absolvieren.

• Posten Verwundete:
Wie der Staatsanwalt bedaure auch ich Ihr Verhalten gegenüber den verwundeten Deldariern. Da sich nicht
beweisen lässt, dass Sie sich systematisch so verhalten haben, spreche ich für diese Einzeltat keine Strafe
aus.
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